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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §167 Abs2;

BAO §21;

BAO §22;

BAO §23;

Rechtssatz

Steuerrechtlich setzt die Anerkennung eines zwischen nahen Angehörigen begründeten Rechtsverhältnisses bzw des

ihm zugrunde liegenden Rechtsgeschäftes nach ständiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes voraus, dass es nach

außen ausreichend zum Ausdruck kommt, einen eindeutigen, klaren und jeden Zweifel ausschließenden Inhalt hat und

auch zwischen Familienfremden unter den gleichen Bedingungen abgeschlossen worden wäre (Hinweis E 21. Februar

1996, 92/14/0041). Die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze für die steuerliche Anerkennung von

Vereinbarungen zwischen nahen Angehörigen betreAen den Bereich der Beweiswürdigung und führen dazu, dass der

Behauptung über das angebliche Vorliegen einer Vereinbarung zwischen nahen Angehörigen der Glauben versagt

wird, wenn die den erwähnten Grundsätzen entsprechenden Voraussetzungen nicht erfüllt sind (Hinweis E 16. März

1989, 89/14/0024).
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